
 
 
Diese Bedingungen sind für den Versicherer unverbindlich; ihre Verwendung ist rein 
fakultativ. Abweichende Bedingungen können verwendet werden. 
 

Allgemeine Bedingungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser Vertragsverhält-
nis gelten die nachfolgenden Bedingungen. 
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§ 1 
Welche Leistungen erbringen wir? 

 
(1) Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Versicherung zu mindes-
tens ... % berufsunfähig, so erbringen wir folgende Versicherungsleistungen: 
 
a) Zahlung der versicherten Berufsunfähigkeitsrente; 

 
b) volle Befreiung von der Beitragspflicht. 
 
Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit besteht kein Anspruch auf diese 
Versicherungsleistungen. 
 
(2) Die Rente zahlen wir entsprechend der vereinbarten Rentenzahlungsweise im 
Voraus, erstmals anteilig bis zum Ende der laufenden Rentenzahlungsperiode. 
 
(3) Wird die versicherte Person während der Dauer dieser Versicherung infolge 
Pflegebedürftigkeit (vgl. § 2 Abs. 5 bis 7) berufsunfähig und liegt der Grad der Be-
rufsunfähigkeit unter ... %, so erbringen wir dennoch folgende Leistungen: 
 
a) Volle Befreiung von der Beitragspflicht 

 
b) Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente 
 

− in Höhe von ... % bei Pflegestufe III 
− in Höhe von ... % bei Pflegestufe II 
− in Höhe von ... % bei Pflegestufe I. 

 
Für die Zahlungsmodalitäten gilt Absatz 2 entsprechend. 
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(4) Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht mit Ablauf des Monats, in 
dem die Berufsunfähigkeit eingetreten ist. Wird uns die Berufsunfähigkeit später als 
drei Monate nach ihrem Eintritt schriftlich mitgeteilt, entsteht der Anspruch auf die 
Versicherungsleistung erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Der Anspruch auf 
eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente wegen einer höheren Pflegestufe ent-
steht ebenfalls frühestens mit Beginn des Monats, in dem uns die Erhöhung der 
Pflegestufe mitgeteilt wird (vgl. § 11).  
 
(5) Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn der Grad der Be-
rufsunfähigkeit unter ... % sinkt, bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit spä-
testens, wenn die Pflegebedürftigkeit unter das Ausmaß der Pflegestufe I sinkt, wenn 
die versicherte Person stirbt oder bei Ablauf der vertraglichen Leistungsdauer. 
 
(6) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen Sie die Beiträge in voller 
Höhe weiter entrichten; wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungs-
pflicht zurückzahlen. 
 
(7) Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leistungen er-
halten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung (siehe § 3).  
 

§ 2 
Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen? 

 
(1) Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge 
Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, vor-
aussichtlich dauernd ... Monate/Jahre [alternativ: mindestens ...] außerstande ist, ihren 
Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfah-
rung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. 
 
(2) Teilweise Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die in Absatz 1 genannten Vorausset-
zungen nur in einem bestimmten Grad voraussichtlich dauernd erfüllt sind. 
 
(3) Ist die versicherte Person ... Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperver-
letzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, vollständig oder teilweise 
außerstande gewesen, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die auf-
grund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen Le-
bensstellung entspricht, gilt die Fortdauer dieses Zustands als vollständige oder teil-
weise Berufsunfähigkeit. 
 
1. Bemerkung: 
 
Für den Fall, dass bei entsprechender Tarifierung auf die abstrakte Verweisung verzich-
tet wird, lauten die Absätze 1 und 3 wie folgt: 
 
(1) Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person in Folge 
Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, vor-
aussichtlich dauernd [alternativ: mindestens ... Monate/Jahre] außerstande ist, ihren 
Beruf auszuüben und auch keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebens-
stellung entspricht. 
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(3) Ist die versicherte Person ... Monate ununterbrochen in Folge Krankheit, Körperver-
letzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, vollständig oder teilweise 
außerstande gewesen, ihren Beruf auszuüben und hat sie in dieser Zeit auch keine an-
dere Tätigkeit ausgeübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die Fortdau-
er dieses Zustandes als vollständige oder teilweise Berufsunfähigkeit. 
 
2. Bemerkung: 
 
Wenn abweichend von Absatz 3 rückwirkend von einem früheren Zeitpunkt an 
geleistet werden soll, sind die Bedingungen entsprechend zu ändern bzw. zu ergän-
zen. 
 
(4) Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus und werden später 
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit beantragt, kommt es bei der Anwendung der 
Absätze 1 bis 3 darauf an, dass die versicherte Person außerstande ist, eine Tätig-
keit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann 
und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht. 
 
(5) Ist die versicherte Person ... Monate ununterbrochen pflegebedürftig mindestens 
im Rahmen der Pflegestufe I gewesen und deswegen täglich gepflegt worden, gilt 
die Fortdauer dieses Zustandes als vollständige oder teilweise Berufsunfähigkeit. 
 
(6) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Kör-
perverletzung oder Kräfteverfalls so hilflos ist, dass sie für die in Absatz 7 genannten 
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägli-
chen Lebens in erheblichem Umfang täglich der Hilfe einer anderen Person bedarf. 
Die Pflegebedürftigkeit ist ärztlich nachzuweisen. 
 
(7) Bewertungsmaßstab für die Einstufung des Pflegefalls ist die Art und der Umfang 
der erforderlichen täglichen Hilfe durch eine andere Person. Bei der Bewertung wird 
die nachstehende Punktetabelle zugrundegelegt: 
 
Die versicherte Person benötigt Hilfe beim 
 
Fortbewegen im Zimmer    1 Punkt 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Inanspruchnahme einer 
Gehhilfe oder eines Rollstuhls - die Unterstützung einer anderen Person für die Fort-
bewegung benötigt. 
 
Aufstehen und Zubettgehen    1 Punkt 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit Hilfe einer anderen Person 
das Bett verlassen oder in das Bett gelangen kann. 
 
An- und Auskleiden    1 Punkt 
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Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benutzung krankenge-
rechter Kleidung - sich nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder auskleiden 
kann. 
 
Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken  1 Punkt 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch bei Benutzung krankenge-
rechter Essbestecke und Trinkgefäße - nicht ohne Hilfe einer anderen Person essen 
oder trinken kann. 
 
Waschen, Kämmen oder Rasieren   1 Punkt 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von einer anderen Person gewa-
schen, gekämmt oder rasiert werden muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die 
dafür erforderlichen Körperbewegungen auszuführen. 
 
Verrichten der Notdurft   1 Punkt 
 
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Unterstützung einer anderen 
Person benötigt, weil sie 
 
− sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann, 

 
− ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüssel verrichten kann oder weil  

 
− der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert werden kann. 
 
Besteht allein eine Inkontinenz des Darms bzw. der Blase, die durch die Verwen-
dung von Windeln oder speziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hinsicht-
lich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebedürftigkeit vor. 
 
(8) Der Pflegefall wird nach der Anzahl der Punkte eingestuft. Wir leisten 
 
aus der Pflegestufe I:   bei ... Punkten1 
 
aus der Pflegestufe II:  bei ... Punkten1 
 
Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle liegt die Pflegestufe II vor, 
wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geistigen Be-
hinderung sich oder andere gefährdet und deshalb täglicher Beaufsichtigung bedarf; 
 
aus der Pflegerstufe III:  bei ... Punkten1 
 
Unabhängig von der Bewertung aufgrund der Punktetabelle liegt die Pflegestufe III 
vor, wenn die versicherte Person dauernd bettlägerig ist und nicht ohne Hilfe einer 
anderen Person aufstehen kann oder wenn die versicherte Person der Bewahrung 
bedarf. 

                                                 
1  Unternehmensindividuell festzulegen 
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Bewahrung liegt vor, wenn die versicherte Person wegen einer seelischen Erkran-
kung oder geistigen Behinderung sich oder andere in hohem Maße gefährdet und 
deshalb nicht ohne ständige Beaufsichtigung bei Tag und Nacht versorgt werden 
kann. 
 
(9) Vorübergehende akute Erkrankungen führen zu keiner höheren Einstufung. Vorü-
bergehende Besserungen bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Eine Erkrankung oder 
Besserung gilt dann nicht als vorübergehend, wenn sie nach ... Monaten noch anhält.  
 

§ 3 
Wie sind Sie an unseren Überschüssen beteiligt? 

 
(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer 
 
(a) Überschüsse entstehen dann, wenn das Berufsunfähigkeitsrisiko und die Kosten 
sich günstiger entwickeln, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An diesen  
Überschüssen werden die Versicherungsnehmer nach Maßgabe der Verordnung  
über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung angemessen be-
teiligt. 
 
Weitere Überschüsse stammen aus Erträgen der Kapitalanlagen. Von den Nettoer-
trägen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleistungen vorgese-
hen sind (§ 3 der Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebens-
versicherung), erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindestens den in der 
genannten Verordnung festgelegten Prozentsatz. In der derzeitigen Fassung der 
Verordnung sind 90% vorgeschrieben. Aus dem Betrag werden zunächst die Zinsen 
gedeckt, die zur Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen benötigt 
werden (§ 1 Abs. 2 der Verordnung). Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die 
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer. 
 
(b) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zum Überschuss 
bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammengefasst. 
Gewinngruppen bilden wir, beispielsweise, um das versicherte Risiko wie das Beruf-
sunfähigkeits- oder Todesfallrisiko zu berücksichtigen2. Die Verteilung des Über-
schusses für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Gruppen orientiert sich 
daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben. 
 
(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages 
 
(a) Zu welcher Gruppe Ihre Versicherung gehört, können Sie dem Versicherungs-
schein entnehmen. In Abhängigkeit von dieser Zuordnung erhält Ihre Versicherung 
jährlich Überschussanteile. Wir veröffentlichen die Überschussanteile in unserem 
Geschäftsbericht, den Sie bei uns anfordern können. 
 

                                                 
2  Ggf. weitere unternehmensindividuelle Information über Gewinngruppen bzw. Untergruppen und 

deren Modalitäten; die Begriffe sind an die unternehmensindividuellen Gegebenheiten anzupassen. 
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(b) ...3 
 
Weitere Erläuterungen sowie versicherungsmathematische Hinweise finden Sie im 
Anhang zu den Versicherungsbedingungen4. 
 

§ 4 
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

 
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den ersten Beitrag (Einlösungsbeitrag) 
gezahlt und wir die Annahme Ihres Antrags schriftlich oder durch Aushändigung des 
Versicherungsscheines erklärt haben. Vor dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Beginn der Versicherung besteht jedoch noch kein Versicherungsschutz. 
 

§ 5 
In welchen Fällen ist der 

Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
 
Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, wie es zu der Be-
rufsunfähigkeit gekommen ist. Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit 
verursacht ist: 
 
a) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat  durch die versi-

cherte Person; 
 
b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder innere Unruhen, sofern 

die versicherte Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;   
 
c) durch Unfälle der versicherten Person 

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit dieser nach deut-
schem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besat-
zungsmitglied eines Luftfahrzeuges; 

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit; 
- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen; 

 
d) durch Beteiligung an Fahrtveranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, bei denen es auf 

die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, und den dazugehörigen  
Übungsfahrten;  
 

e) durch energiereiche Strahlen mit einer Härte von mindestens 100 Elektronen-
Volt, durch Neutronen jeder Energie, durch Laser- oder Maser-Strahlen und durch 
künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen. Soweit die versicherte Person als Arzt 
oder medizinisches Hilfspersonal diesem Risiko ausgesetzt ist, oder wenn eine 

                                                 
3  § 3 Abs. 2b ist durch folgende unternehmensindividuelle Angaben zu ergänzen: 

a)Form und Verwendung der Überschussanteile (laufende Überschussanteile, i.d.R. Todesfallbo-
nus, Verrechnung oder Schlussüberschussanteile, u.ä.) 
b)Bemessungsgrößen für die Überschussanteile (i.d.R. Versicherungssumme oder Bruttobeitrag). 

4  Ggf. unternehmensindividuell abzuändern, wenn die Erläuterungen auf andere Weise, etwa separat, 
gegeben werden 
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Bestrahlung für Heilzwecke durch einen Arzt oder unter ärztlicher Aufsicht erfolgt, 
werden wir leisten; 

 
f) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall, absichtliche 

Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch nachgewiesen 
wird, dass diese Handlungen in einem die freie Willensbestimmung ausschlie-
ßenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden sind, 
werden wir leisten;  
 

g) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungsnehmer 
vorsätzlich die Berufsunfähigkeit der versicherten Person herbeigeführt haben; 

 
h) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biolo-

gischen oder chemischen Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vor-
sätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen, 
sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben oder die 
Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu gefährden. 

 
§ 6 

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht 
 
(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie alle in 
Verbindung mit dem Versicherungsantrag gestellten Fragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere 
für die Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitlichen 
Störungen und Beschwerden. 
 
(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese - neben Ihnen - für die 
wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich. 
 
(3) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung 
haben, von Ihnen oder der versicherten Person (vgl. Absatz 2) nicht oder nicht richtig 
angegeben worden sind, können wir binnen ... Jahren seit Vertragsabschluss vom 
Vertrag zurücktreten. Den Rücktritt können wir aber nur innerhalb eines Monats er-
klären, nachdem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten haben; 
die Kenntnis eines Vermittlers steht hinsichtlich des Fristbeginns unserer Kenntnis 
nicht gleich. Wenn uns nachgewiesen wird, dass die falschen oder unvollständigen 
Angaben nicht schuldhaft gemacht worden sind, wird unser Rücktritt gegenstands-
los. Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unse-
re Leistungspflicht bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass die nicht oder nicht 
richtig angegebenen Umstände keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfal-
les oder den Umfang unserer Leistung haben. 
 
(4) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben bewusst und gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Ein-
fluss genommen worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicherten Person, 
können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. 
 



 - 9 -

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten bei einer unsere Leistungspflicht erweiternden Ände-
rung oder Wiederherstellung der Versicherung entsprechend. Die ... -jahresfrist be-
ginnt mit der Änderung oder Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des ge-
änderten oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen.  
 
(6) Auf den Rücktritt oder die Anfechtung des Versicherungsvertrages können wir 
uns auch dritten Berechtigten gegenüber berufen. 
 
(7) Wenn die Versicherung durch Rücktritt oder Anfechtung aufgehoben wird, haben 
Sie weder Anspruch auf einen Rückkaufswert noch auf eine Rückzahlung der Bei-
träge.  
 

§ 7 
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 

 
(1) Sie zahlen für jede Versicherungsperiode einen laufenden Beitrag. Versiche-
rungsperiode kann je nach Vereinbarung ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr 
oder ein Jahr sein. Die Beiträge werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fällig.  
 
(2) Der Einlösungsbeitrag wird sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeits-
tag an uns zu zahlen.  
 
(3) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten.  
 
(4) Die Zahlung der Beiträge kann nur dann an unseren Vertreter erfolgen, sofern 
dieser Ihnen eine von uns ausgestellte Beitragsrechnung vorlegt.  
 
(5) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinbarung mit uns erfor-
derlich. 
 
(6) Bei Fälligkeit der Versicherungsleistung werden wir etwaige Beitragsrückstände 
verrechnen.  
 
Bemerkung: 
 
Bei Tarifen, bei denen die Versicherungsperiode nicht mit dem Beitragszahlungsab-
schnitt (unechte unterjährige Beiträge) übereinstimmt, lautet Absatz 1 wie folgt: 
 
„(1) Sie zahlen Jahresbeiträge, die jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres fäl-
lig werden. Nach Vereinbarung können Sie die Jahresbeiträge auch in halbjährlichen, 
vierteljährlichen oder monatlichen Raten zahlen; hierfür werden Ratenzuschläge 
erhoben.“ 
 
Bemerkung: 
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Der Versicherer kann hier eine Prämienanpassungsklausel aufnehmen (vgl. § 172 
VVG). 
 

§ 8 
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag 

nicht rechtzeitig zahlen? 
 
(1) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles 
getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist die Einziehung des Beitrags von 
einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne 
Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung 
erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen.  
 
(2) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir - solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist  - vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Es gilt als 
Rücktritt, wenn wir unseren Anspruch auf den Einlösungsbeitrag nicht innerhalb von 
drei Monaten vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend machen. Bei einem Rücktritt 
können wir von Ihnen die Kosten der zur Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztli-
chen Untersuchungen verlangen.  
 
(3) Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den sie aus dem Ver-
sicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig zahlen, erhalten Sie von uns auf Ihre 
Kosten eine schriftliche Mahnung. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten 
Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf diese Rechtsfolge 
werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen.  
 
Bemerkung: 
 
Bei Tarifen, bei denen die Versicherungsperiode mit dem Beitragszahlungsabschnitt 
(unechte unterjährige Beiträge) nicht übereinstimmt, lautet § 8 wie folgt: 
 
„Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
 
(1) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles 
getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist die Einziehung des Beitrags von 
einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne 
Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung 
erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen.  



 - 11 -

 
(2) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir - solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist  - vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Es gilt als 
Rücktritt, wenn wir unseren Anspruch auf den Einlösungsbeitrag nicht innerhalb von 
drei Monaten vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend machen. Bei einem Rücktritt 
können wir von Ihnen die Kosten der zur Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztli-
chen Untersuchungen verlangen.  
 
(3) An Stelle des Rücktritts können wir, wenn Sie den Einlösungsbeitrag schuldhaft 
nicht rechtzeitig zahlen, die Beiträge des ersten Versicherungsjahres – auch bei 
Vereinbarung von Ratenzahlungen – sofort verlangen.  
 
(4) Wenn Sie einen Folgebeitrag oder einen sonstigen Betrag, den sie aus dem Ver-
sicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig zahlen, erhalten Sie von uns auf Ihre 
Kosten eine schriftliche Mahnung. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der gesetzten 
Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf diese Rechtsfolgen 
werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen.  
 
(5) Zahlen Sie im ersten Versicherungsjahr einen Folgebeitrag schuldhaft nicht 
rechtzeitig, werden außerdem die noch ausstehenden Raten des ersten Jahresbei-
trages sofort fällig.“ 
 

§ 9 
Wann können Sie die Versicherung beitragsfrei stellen oder kündigen? 

 
Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung 
 
(1) Sie können sich jederzeit zum Schluss der Versicherungsperiode ganz oder teil-
weise von der Beitragszahlungspflicht befreien lassen. In diesem Fall setzen wir die 
Berufsunfähigkeitsrente ganz oder teilweise auf eine beitragsfreie Rente herab, die 
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik für den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode errechnet wird. Der aus Ihrer Versicherung für die 
Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung stehende Betrag 
mindert sich um einen als angemessen angesehenen Abzug in Höhe von ... sowie 
um rückständige Beiträge.  
 
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden. In der An-
fangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung von Abschlusskosten nach 
dem Zillmerverfahren (vgl. § 10) keine beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente vorhan-
den. Auch in den Folgejahren stehen  wegen der benötigten Risikobeiträge gemes-
sen an den gezahlten Beiträgen nur geringe oder keine Beiträge für die Bildung einer 
beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung. Nähere Informationen zur bei-
tragsfreien Berufsunfähigkeitsrente und ihrer Höhe können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen. 
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(2) Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt 
und erreicht die nach Absatz 4 zu berechnende beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente 
den Mindestbetrag von ...  nicht, erhalten Sie – soweit vorhanden – den Rückkaufs-
wert (§§ 174, 176 VVG). Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht 
können Sie nur verlangen, wenn die verbleibende beitragspflichtige Berufsunfähig-
keitsrente mindestens ...  beträgt.  
 
Kündigung  
 
(3) Anstelle einer Beitragsfreistellung nach Absatz 1 können Sie Ihre Versicherung zu 
dem dort genannten Termin jederzeit ganz oder teilweise schriftlich kündigen. Kün-
digen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, darf die verbleibende beitragspflichtige 
versicherte Rente nicht unter einen Mindestbetrag von ... sinken. 
 
(4) Mit Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass ein Rückkaufswert fällig wird. 
Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung berufsunfähig, bleiben aner-
kannte oder festgestellte Ansprüche aus der Versicherung von der Kündigung unbe-
rührt.  
 

Beitragsrückzahlung 
 
(5) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 
 
Bemerkung: 
 
Bei Tarifen, bei denen die Versicherungsperiode mit dem Beitragszahlungsabschnitt 
(unechte unterjährige Beiträge) nicht übereinstimmt, lautet § 9  wie folgt: 
 

„Wann können Sie die Versicherung beitragsfrei stellen  
oder kündigen? 

 
Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung 
 
(1) Sie können sich ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreien 
lassen  
 
− jederzeit zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
 
− bei Vereinbarung von Ratenzahlungen auch innerhalb des Versicherungsjahres 

mit Frist von einem Monat zum Schluss eines jeden Ratenzahlungsabschnitts, 
frühestens jedoch zum Schluss des ersten Versicherungsjahres. 

 
In diesem Fall setzen wir die Berufsunfähigkeitsrente ganz oder teilweise auf eine 
beitragsfreie Rente herab, die nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik für den Schluss des laufenden Ratenzahlungsabschnitts errechnet wird. 
Der aus Ihrer Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente 
zur Verfügung stehende Betrag mindert sich um einen als angemessen angesehe-
nen Abzug in Höhe von ... sowie um rückständige Beiträge.  
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Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden. In der An-
fangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verrechnung von Abschlusskosten nach 
dem Zillmerverfahren (vgl. § 10) keine beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente vorhan-
den. Auch in den Folgejahren stehen  wegen der benötigten Risikobeiträge gemes-
sen an den gezahlten Beiträgen nur geringe oder keine Beiträge für die Bildung einer 
beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente zur Verfügung. Nähere Informationen zur bei-
tragsfreien Berufsunfähigkeitsrente und ihrer Höhe können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen. 
 
(2) Haben Sie die vollständige Befreiung von der Beitragszahlungspflicht beantragt 
und erreicht die nach Absatz 4 zu berechnende beitragsfreie Berufsunfähigkeitsrente 
den Mindestbetrag von ...  nicht, erhalten Sie den Rückkaufswert (§§ 174, 176 VVG). 
Eine teilweise Befreiung von der Beitragszahlungspflicht können Sie nur verlangen, 
wenn die verbleibende beitragspflichtige Berufsunfähigkeitsrente mindestens ...  be-
trägt.  
 
Kündigung 
 
(3) Anstelle einer Beitragsfreistellung nach Absatz 1 können Sie Ihre Versicherung 
unter Beachtung der dort genannten Termine und Fristen jederzeit ganz oder teilwei-
se schriftlich kündigen. Kündigen Sie Ihre Versicherung nur teilweise, darf die 
verbleibende beitragspflichtige versicherte Rente nicht unter einen Mindestbetrag von 
... sinken. 
 
(4) Mit Kündigung erlischt die Versicherung, ohne dass ein Rückkaufswert fällig wird. 
Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt der Kündigung berufsunfähig, bleiben aner-
kannte oder festgestellte Ansprüche aus der Versicherung von der Kündigung unbe-
rührt.  
 
Beitragsrückzahlung 
 
(5) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 
 

§ 10 
Was bedeutet die Verrechnung von Abschlusskosten nach dem Zillmerver-

fahren? 5 
 
(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten. Diese sog. 
Abschlusskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versi-
cherungsunternehmen) sind bereits pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt 
und werden daher nicht gesondert in Rechnung gestellt. 
 

                                                 
5  Diese Bestimmung ist nur bei der Verwendung des Zillmerverfahrens aufzunehmen. 
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(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach § 4 der De-
ckungsrückstellungsverordnung (Zillmerverfahren) maßgebend. Hierbei werden die 
ersten Beiträge zur Tilgung von Abschlusskosten herangezogen, soweit sie nicht für 
Leistungen im Versicherungsfall und Kosten des Versicherungsbetriebes in der je-
weiligen Versicherungsperiode bestimmt sind. Der zu tilgende Betrag ist nach der 
Deckungsrückstellungsverordnung auf 4% der von Ihnen während der Laufzeit des 
Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt. 
 
(3) Das beschriebene Verrechnungsverfahren hat wirtschaftlich zur Folge, dass in 
der Anfangszeit Ihrer Versicherung keine beitragsfreie Versicherungsleistung vor-
handen ist. Nähere Informationen können Sie der Ihrem Versicherungsschein beige-
fügten Tabelle entnehmen. 

 
§ 11 

Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn 
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit verlangt werden? 

 
(1) Zum Nachweis des Versicherungsfalls sind uns unverzüglich auf Kosten des 
Ansprucherhebenden folgende Unterlagen einzureichen: 
 
a) Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten Person;  
 
b) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit;  
 
c) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig behan-

deln bzw. behandelt oder untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf 
und voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über den Grad der Berufsunfähig-
keit oder über die Pflegestufe;  
 

d) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, deren Stellung und Tätigkeit 
im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über die eingetretenen Ver-
änderungen.  
 

e) Bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zusätzlich eine Bescheinigung 
der Person oder der Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art und Um-
fang der Pflege. 

 
(2) Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kosten - weitere ärztliche 
Untersuchungen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise - 
auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Veränderungen - verlangen, ins-
besondere zusätzliche Auskünfte und Aufklärungen. Die versicherte Person hat Ärz-
te, Krankenhäuser, sonstige Krankenanstalten, Pflegeheime, bei denen sie in Be-
handlung oder Pflege war oder sein wird, sowie Pflegepersonen, andere Personen-
versicherer und Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
 
(3) Wird eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente wegen einer höheren Pflegestu-
fe verlangt, gelten die Absätze 1 und 2 sinngemäß. 
 

§ 12 
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Wann geben wir eine Erklärung über unsere 
Leistungspflicht ab? 

 
(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen Unterlagen 
erklären wir, ob, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum wir eine Leistungs-
pflicht anerkennen.  
 
(2) Wir können ein zeitlich begrenztes Anerkenntnis unter einstweiliger Zurückstel-
lung der Frage aussprechen, ob die versicherte Person eine andere Tätigkeit im Sin-
ne von § 2 ausüben kann. 
 

§ 13 
Bis wann können bei Meinungsverschiedenheiten 

Rechte geltend gemacht werden und 
wer entscheidet in diesen Fällen? 

 
(1) Wenn derjenige, der den Anspruch auf die Versicherungsleistung geltend macht, 
mit unserer Leistungsentscheidung (§ 12) nicht einverstanden ist, kann er ihn inner-
halb von sechs Monaten nach Zugang unserer Entscheidung gerichtlich geltend ma-
chen. 
 
(2) Lässt der Ansprucherhebende die Sechsmonatsfrist verstreichen, ohne dass er 
den Anspruch gerichtlich geltend macht, sind weitergehende Ansprüche, als wir sie 
anerkannt haben, ausgeschlossen. (Der Versicherer kann hierauf verzichten.) Auf 
diese Rechtsfolge werden wir in unserer Erklärung nach § 12 besonders hinweisen. 
 

§ 14 
Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit? 

 
(1) Nach Anerkennung oder Feststellung  unserer Leistungspflicht sind wir berech-
tigt, das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit und ihren Grad oder die Pflegestufe und 
das Fortleben der versicherten Person nachzuprüfen; dies gilt auch für zeitlich be-
grenzte Anerkenntnisse nach § 12. Dabei können wir erneut prüfen, ob die versicher-
te Person eine andere Tätigkeit im Sinne von § 2 ausüben kann, wobei neu erworbe-
ne berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen sind. 
 
(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte 
und einmal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten Person durch von 
uns zu beauftragende Ärzte verlangen. Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 und 3 
gelten entsprechend. 
 
(3) Eine Minderung der Berufsunfähigkeit oder der Pflegebedürftigkeit und die Wie-
deraufnahme bzw. Änderung der beruflichen Tätigkeit müssen Sie uns unverzüglich 
mitteilen. 
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(4) Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf weniger als ... % 
vermindert, stellen wir unsere Leistungen ein. Die Einstellung teilen wir dem An-
spruchsberechtigten unter Hinweis auf seine Rechte aus § 13 mit; sie wird nicht vor 
Ablauf eines Monats nach Absenden dieser Mitteilung wirksam, frühestens jedoch zu 
Beginn der darauffolgenden Rentenzahlungsperiode. Zu diesem Zeitpunkt muss 
auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden. 
 
(5) Liegt Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit vor und hat sich die Art des 
Pflegefalls geändert oder sein Umfang gemindert, setzen wir unsere Leistungen her-
ab oder stellen sie ein. Absatz 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

§ 15 
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten 

nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 
 
Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 11 oder § 14 von Ihnen, der versicherten 
Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht erfüllt 
wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Mitwirkungspflicht bleiben die Ansprüche aus der Versicherung jedoch insoweit 
bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir 
ab Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung 
verpflichtet. 

 
§ 16 

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 
 
(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berechtigt ansehen, über 
die Rechte aus dem Versicherungsvertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in 
Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des Versi-
cherungsscheins seine Berechtigung nachweist. 
 
 (2) In den Fällen des § 17 Absatz 3 brauchen wir den Nachweis der Berechtigung 
nur dann anzuerkennen, wenn uns die schriftliche Anzeige des bisherigen Berechtig-
ten vorliegt. 
 

§ 17 
Wer erhält die Versicherungsleistung? 

 
(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an Sie als unseren 
Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls Sie uns keine andere Person be-
nannt haben, die bei Fälligkeit die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag erwer-
ben soll (Bezugsberechtigter). Bis zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugs-
recht jederzeit widerrufen. 
 
(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und 
unwiderruflich die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald 
wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustim-
mung des von Ihnen Benannten aufgehoben werden. 
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(3) Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Bezugsrechts sind uns 
gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn sie schriftlich angezeigt worden sind. 
Das gleiche gilt für die Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen aus dem 
Versicherungsvertrag, soweit derartige Verfügungen überhaupt rechtlich möglich 
sind.   
(4) Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtigten auf seine Kos-
ten. Bei Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
trägt der Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Gefahr.  
 

§ 18 
Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen? 
 
(1) Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis betreffen, müssen 
stets schriftlich erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirksam, sobald 
sie uns zugegangen sind. Vermittler sind zu ihrer Entgegennahme nicht bevollmäch-
tigt. 
 
(2 ) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Ande-
renfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Willens-
erklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden 
können. In diesem Fall wird unsere Erklärung zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie 
Ihnen ohne die Änderung der Anschrift bei regelmäßiger Beförderung zugegangen 
wäre. Dies gilt auch, wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb genom-
men und Ihre gewerbliche Niederlassung verlegt haben. 
 
(3) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 2 entsprechend. 
 

§ 19 
Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? 

 
Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwal-
tungsaufwand verursacht wird, können wir die in solchen Fällen durchschnittlich ent-
stehenden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag gesondert in Rechnung stellen. 
Dies gilt bei 
 
− Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versicherungsschein  
 
− schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen  
 
− Verzug mit Beiträgen  
 
− Rückläufern im Lastschriftverfahren 
 
− Durchführung von Vertragsänderungen  
 
− Bearbeitung von Abtretungen oder Verpfändungen 
 
− ....... . 
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§ 20 

Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 
 
Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 

§ 21 
Wo ist der Gerichtsstand? 

 
(1) Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen uns bei dem für unse-
ren Geschäftssitz oder für unsere Niederlassung örtlich zuständigen Gericht geltend 
gemacht werden. Ist Ihre Versicherung durch Vermittlung eines Versicherungsvertre-
ters zustande gekommen, kann auch das Gericht des Ortes angerufen werden, an 
dem der Vertreter zur Zeit der Vermittlung seine gewerbliche Niederlassung oder, 
wenn er eine solche nicht unterhielt, seinen Wohnsitz hatte. 
 
(2) Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an dem für Ihren Wohn-
sitz zuständigen Gericht geltend machen. Weitere gesetzliche Gerichtsstände kön-
nen sich an dem für den Sitz oder die Niederlassung Ihres Geschäfts- oder Gewer-
bebetriebes örtlich zuständigen Gericht ergeben. 
 
Bemerkung: 
 
Die Versicherungsunternehmen können die AVB um Bedingungsänderungs- und 
salvatorische Klauseln ergänzen. 
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Dieser Anhang der AVB zur Überschussbeteiligung ist für die Versicherer unverbindlich; seine Ver-

wendung ist rein fakultativ. Abweichende Formulierungen können verwendet werden. 

 
 

Anhang der AVB zur Überschussbeteiligung für die: 

• Risikoversicherung 
• Restschuldlebensversicherung 
• Berufsunfähigkeits-Versicherung 
• Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
• Unfall-Zusatzversicherung 
• Pflegerenten-Zusatzversicherung 
• Arbeitsunfähigkeits-Zusatzversicherung 

 
 
Informationen zur Überschussermittlung und -beteiligung 
 
Der Ihnen für die gesamte Vertragslaufzeit zugesagte Versicherungsschutz erfordert 
von uns eine vorsichtige Tarifkalkulation. Wir müssen insbesondere ausreichend Vor-
sorge treffen für eine ungünstige Entwicklung der versicherten Risiken und der Kosten. 
Unsere vorsichtigen Annahmen bezüglich der Entwicklung der versicherten Risiken und 
der Kosten führen zu Überschüssen, an denen wir Sie beteiligen. Des Weiteren beteili-
gen wir Sie ggf. an den Erträgen aus den Kapitalanlagen.  

Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Schritte von der Entstehung der Über-
schüsse bis zu deren Verteilung auf die einzelnen Versicherungen etwas ausführlicher 
erläutern. 

Wie entstehen die Überschüsse? 

Überschüsse erzielen wir in der Regel aus dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die 
Überschüsse sind um so größer je weniger Versicherungsfälle eintreten und je spar-
samer wir wirtschaften. Ggf. können weitere Überschüsse aus dem Kapitalanlageer-
gebnis hinzukommen. 
 
- Risikoergebnis 
 
Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen über den Eintritt von Versiche-
rungsfällen zugrunde gelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass die vertraglichen Leis-
tungen langfristig auch dann noch erfüllt werden können, wenn sich die versicherten 
Risiken ungünstig entwickeln. Ist der Risikoverlauf dagegen in der Realität günstiger als 
kalkuliert, entstehen Risikoüberschüsse. 
 
- Kostenergebnis 
 
Ebenso haben wir Annahmen über die Kostenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir 
sparsamer als kalkuliert, entstehen Kostenüberschüsse. 
 
- Kapitalanlageergebnis 
 
Damit wir unsere Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen jederzeit erfüllen 
können, müssen wir eine Deckungsrückstellung bilden und Mittel in entsprechender 
Höhe anlegen (z.B. in festverzinslichen Wertpapieren, Hypotheken, Darlehen, Aktien 
und Immobilien). Dies überwachen unser Verantwortlicher Aktuar und unser Deckungs-



 - 20 -

stock-Treuhänder. Bei der Berechnung der Deckungsrückstellung wird ein Zinssatz von 
. . . % zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass sich die Vermögenswerte mindestens in 
dieser Höhe verzinsen müssen. In der Regel übersteigen die Kapitalerträge diesen Min-
destzins und es entstehen Zinsüberschüsse.  
 
Wie werden die Überschüsse ermittelt und festgestellt? 

Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt 
und jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss 
wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbe-
hörde einzureichen. 
 
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer? 

 
Die von uns erwirtschafteten Überschüsse kommen zum überwiegenden Teil den Ver-
sicherungsnehmern zugute. Der übrige Teil wird an die Aktionäre ausgeschüttet bzw. 
den Rücklagen des Unternehmens zugeführt. Eine Rechtsverordnung zu § 81 c des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes legt die Beteiligung der Versicherungsnehmer an den 
Überschüssen fest. An den Überschüssen aus dem Risiko- und dem Kostenergebnis 
beteiligen wir die Versicherungsnehmer nach der genannten Verordnung in angemes-
sener Weise. Ausserdem steht den Versicherungsnehmern nach der derzeitigen Fas-
sung der Verordnung mindestens 90 % der Nettoerträge (Bruttoerträge abzüglich Auf-
wendungen) aus denjenigen Kapitalanlagen zu, die für künftige Versicherungsleistungen 
vorgesehen sind. Soweit die Versicherungsnehmer diese Erträge nicht über die oben 
erwähnte Mindestverzinsung erhalten, werden die Erträge für die Überschussbeteili-
gung verwendet.  
 
Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedlichem Umfang zum Über-
schuss beitragen, fassen wir gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammen. Kri-
terium für die Bildung einer solchen Gruppe ist vor allem das versicherte Risiko. Da-
nach werden z.B. Risikoversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Rest-
schuldlebensversicherungen, kapitalbildende Lebensversicherungen und Rentenversi-
cherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet6.  
 
Die Verteilung des Überschusses auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, in 
welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen haben. Den Überschuss führen 
wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu7. Die Rückstellung darf grundsätz-
lich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet werden. 
Nur ausnahmsweise können wir die Rückstellung im Interesse der Versicherungsneh-
mer auch zur Abwendung eines Notstandes (z.B. Verlustabdeckung) heranziehen. Hier-
für benötigen wir die Zustimmung der Aufsichtsbehörde.  
 
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Vertrages? 

 

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen derjenigen Gruppe, die in Ihrem 
Versicherungsschein genannt ist. Die Mittel für die Überschussanteile werden der 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen8. Die Höhe der Überschussanteil-

                                                 
6 Hier ggf. unternehmensindividuelle Hinweise zu Untergruppen etc. einfügen. 
7 Bei Gewährung der Direktgutschrift ist folgender Halbsatz anzufügen:  
  „ ..., soweit er nicht in Form der sogenannten Direktgutschrift bereits unmittelbar den überschußberechtigten  
 Versicherungen gutgeschrieben wird.“  
8 Bei Gewährung der Direktgutschrift lautet Satz 2 wie folgt: 
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sätze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unse-
rem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit anfordern...9 
 
Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann nicht garantiert werden! 

 
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht 
vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor ist 
dabei die Entwicklung des versicherten Risikos und der Kosten. Die absolute Höhe der 
künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garantiert werden.  
 
 
Versicherungsmathematische Hinweise10 

                                                                                                                                               
  „Die Mittel für die Überschußanteile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres 
finanziert; ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.“ 
9 Allgemeine unternehmensindividuelle Hinweise zu Komponenten der Überschußanteile, zum Zuteilungszeitpunkt und 
zur Verwendung der Überschußanteile.  
10 Sofern sich die Bemessungsgrößen nicht unmittelbar aus den unternehmensindividuellen AVB ergeben, sind hier 

konkrete Hinweise aufzunehmen. 


